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Sehr geehrter Herr Fromme,

zu Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 03.04.2019 ergeht folgender 

Bescheid:

1. Ihr Antrag wird abgelehnt.
2. Es werden keine Gebühren erhoben.

Begründung:
1.
In Ihrer oben genannten Anfrage bitten Sie um Übersendung der

„Kapitel sämtlicher Grundschutzbausteine aus dem aktuellen IT-Grundschutz-Kompendium in 
maschinenlesbarer Form, d.h. entweder in JSON, XML, als Datenbank-Dump oder in einem 
vergleichbaren Format. Insbesonderere *nicht* als PDF-Datei, wie auf der BSI-Webseite angeboten”.

Die von Ihnen gewünschten Informationen sind bereits auf 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/html_ko
mpendium2019.html
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in maschinenlesbarer Form (html) veröffentlicht. 

Daher besteht gemäß § 9 Abs. 3 IFG kein Anspruch mehr auf Zusendung der Informationen in 
anderer Form, da durch die Veröffentlichung bereits das Ziel des IFG nämlich die Transparenz der 
Verwaltung erreicht ist. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik, Godesberger Allee 185 – 189, 53175 Bonn Widerspruch 
erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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